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Zürcher Gerichtsherren und Gerichtsherrschaften im Übergang
zur Frühen Neuzeit

Peter Niederhäuser

Gegen Ende des Mittelalters, so die weitverbreitete Meinung, verschwand der landsässige

Adel aus der zürcherischen Landschaft, geschwächt durch schwindende Einkünfte,
paralysiert durch politischen Bedeutungsverlust und verdrängt von der sich verfestigenden

Zürcher Herrschaft. In der Stadt Zürich hingegen formierte sich eine
Oberschicht aus bürgerlichen Aufsteigern, die an die Stelle der bisherigen adligen Führungsgruppe

trat, in ihrem Lebensstil aber deren Werte übernahm. Titel, Wappenbriefe,
repräsentative Schlossanlagen und der Besitz von Feudalrechten waren die augenfälligsten

Attribute dieser neuen Elite, deren Mitglieder oft als «Junker» bezeichnet
wurden. Zählten sie deswegen zum Adel, oder müsste man diese Leute nicht viel mehr
als Nicht-ganz-Adel charakterisieren? Und verlief der Prozess der Ablösung einer

Führungsgruppe durch eine andere tatsächlich in diesen linearen Bahnen?

Die Zürcher Geschichtsschreibung hat sich bisher weitgehend aus städtischer

Optik für solche Fragen interessiert. Gegenüber den Ereignissen der «grossen»
Politik und den einflussreichen Staatsmännern nahmen die Vorgänge auf der
Landschaft, sofern sie nicht städtische Interessen berührten, eine drittrangige Rolle
ein. Zu den «Opfern» dieser Gewichtung gehört auch der alteingesessene Niederadel,

der zwar zahlenmässig an Substanz verloren hatte und spätestens seit der
Verdrängung Habsburgs politisch nachhaltig geschwächt war, trotzdem aber bis weit
in die Frühe Neuzeit hinein innerhalb der ländlichen Gesellschaft einen massgebenden
Einfluss bewahren konnte.1 Als eigentliche «Refugien» des Adels kam den
Gerichtsherrschaften für das Fortdauern adliger Präsenz eine entscheidende Rolle zu. Hier
fand die Geschichte des mittelalterlichen Adels eine augenfällige Fortsetzung.
Spätestens seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert beruhte die (bescheidene) Macht
des zürcherischen Adels weitgehend auf den ursprünglich als Vogteien bezeichneten
Gerichtsherrschaften - wie im Thurgau oder in weiten Teilen des Mittellandes. Als
«seigneurie» im französischen Sprachraum oder als «Twingherrschaft» im bernischen

Gebiet bekannt, bildeten adlige Gerichtsherrschaften in einem Grossteil des

Alten Europas eine charakteristische Herrschaftsform, unterschieden sich allerdings
deutlich in Umfang und Kompetenzen.

Unter dem Einfluss einer städtischen, aber auch nationalen, den Adel als Erbfeind
darstellenden Historiographie hat Zürich seine nachmittelalterliche «adlige» Vergangenheit

weitgehend verdrängt und vergessen. Mit Ausnahme einzelner Fallbeispiele sind der
Adel und die Gerichtsherrschaften heute vor allem in ortsgeschichtlichen Studien
fassbar.2 Forschungen werden auch durch eine lückenhafte Überlieferungssituation
erschwert, da Adels- und Herrschaftsarchive vergleichsweise selten und vor allem für das

17. und 18. Jahrhundert vorhanden sind. Dass sich die Herrschaftsverhältnisse in der
Zürcher Landschaft um 1500 kaum von denjenigen anderer Gegenden unterschieden,
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macht der Blick auf eine Karte deutlich. Während sich das städtische Regiment - in

habsburgischer Tradition stehend - bis Mitte des 15. Jahrhunderts die bedeutendsten

Herrschaftsrechte und damit die Landeshoheit über praktisch das gesamte nachmalige

Kantonsgebiet gesichert hatte, befand sich ein ansehnlicher Teil der niedergerichtlichen
Rechte in den Händen des Adels, von Klöstern oder von städtischen «Patriziern». Ins

Auge stechen zwei Schwergewichte: Sowohl das Zürcher Oberland mit dem Tösstal wie

auch die Region entlang des Rheins waren um 1500 weitgehend geschlossene

Herrschaftsgebiete des Adels (zu diesem zählten in erster Linie Angehörige der Familien

von Landenberg, Bonstetten, Hinwil, Blarer. Rümlang, Happ, Fulach, Goldenberg,
Gachnang, Wellenberg, zum Thor und Gradner). Wesentlich heterogener, im Umfang
aber den adligen Gerichtsherrschaften in keiner Weise nachstehend, präsentierte sich der
Besitz geistlicher Herren, so der Klöster Rüti, Einsiedeln, Rheinau, Kreuzlingen,
Wettingen, Kappel, Fraumünster Zürich und St. Blasien, des Grossmünsterstiftes, des

Bischofs von Konstanz oder der Johanniterkommenden Bubikon und Wädenswil.
Zwischen dem Adel und dem städtischen Regiment befanden sich die mit Zürich
verbundenen Familien Meyer von Knonau, Meiss, Schwarzmurer oder Schwend, die zum
Teil beträchtliche gerichtsherrliche Rechte ausübten und oft mit dem landsässigen Adel
verschwägert waren, trotzdem aber als Räte und Vögte der Limmatstadt verbunden
blieben. Erst mit der Säkularisierung der Klöster im Verlauf der Reformation gewann
Zürich die direkte oder indirekte Kontrolle über die Mehrheit der Gerichtsherrschaften
und wusste mit dem Aufkauf weiterer Rechte seine Stellung so zu stärken, dass sich gegen
Ende des Ancien Régime schliesslich weniger als 30 eigenständige Gerichtsherrschaften
auf Zürcher Gebiet befanden.3

Als Ort möglicher adliger Kontinuität waren die Gerichtsherrschaften mindestens
bis ins 17. Jahrhundert von grösserer Bedeutung für die «Staatlichkeit» des Alten
Zürichs. Weder im Spätmittelalter noch in der frühen Neuzeit beschränkte sich aber
Herrschaft allein auf die zeitgenössisch als «Herrlichkeit» bezeichnete Gerichtsbarkeit.

Das zeigte sich beispielsweise 1430 beim Kauf der Herrschaft Schollenberg (bei
Flaach): Hans von Gachnang erwarb mit der Burg Schollenberg nicht nur umfangreichen

Grundbesitz, Holz- und Zehntrechte, sondern auch die Vogtei über das Dorf Berg
mit dem Frevelgericht über die Vogtleute und verschiedene Eigenleute.4
«Gerichtsherrschaft» ist deshalb ein Hilfsbegriff, um rechtliche, wirtschaftliche oder kulturelle
Formen von Herrschaft unter einen Hut zu bringen. Vier Fragen sollen im folgenden
helfen, die komplexen Verhältnisse etwas genauer zu durchleuchten: Was ist eine

Gerichtsherrschaft? Wie entstanden Gerichtsherrschaften? Auf welche wirtschaftlichen

Grundlagen stützten sich Gerichtsherren? Welche Rolle spielten
Gerichtsherrschaften in spätmittelalterlich-frühneuzeitlichem Alltag und Politik?

Was ist eine Gerichtsherrschaft?

Der Begriff «Gerichtsherr» ist seit dem ausgehenden Mittelalter in den Quellen
fassbar.5 Der ursprünglich als Vogt, später gelegentlich als «Twingherr» bezeichnete

«Herr» des Gerichts besass Gerichtsrechte, die einen wichtigen Teil seiner Herrschaft
bildeten, indem sie Macht legitimierten und Einkünfte verschafften. Diese Rechte
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Gerichtsherrschaften von Klöstern und geistlichen Institutionen

Gerichtsherrschaften des Landadels

Gerichtsherrschaften des Stadtadels und Patriziats

Karte: Gerichtsherrschaften um 1500 (grob skizzierter Grenzverlauf)
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bezogen sich auf ein Gehöft, ein Dorf oder mehrere Ortschaften und umfassten ganz
unterschiedliche Aspekte. Grundlage bildete die durch den Gerichtsherrn beanspruchte

Wahrung von «Schutz und Schirm»; für die Sicherung des dörflichen Friedens hatten
die Untertanen Abgaben zu entrichten und Frondienst zu leisten.6 Die Herrschafts-
rechte eines Vogtes beruhten damit auf gegenseitigem Interesse und waren zudem in

grössere rechtliche Zusammenhänge eingebunden, die der Macht eines Gerichtsherrn

enge Grenzen setzen konnten.
Die mittelalterliche Rechtswelt unterscheidet sich grundsätzlich von den neuzeitlichen

Vorstellungen wie Gewaltentrennung, gesetzter Verfassung und umfassender

Gültigkeit. Die frühere Rechtsprechung beruhte vielmehr auf dem Alten Herkommen,
dem traditionellen, gewachsenen Recht, dessen Verbindlichkeit höchst unterschiedlich
war. Im Spätmittelalter gliederte sich zudem die Gerichtsbarkeit in verschiedene

Ebenen, die in den Quellen als «Dieb und Frevel» sowie «Twing und Bann» Erwähnung

finden und heute als hohe, mittlere und niedere Gerichtsbarkeit oder als hohe,
niedere und grundherrliche Gerichtsbarkeit bezeichnet werden. Von klaren Instanzen
und Hierarchien konnte allerdings trotz dieser Unterteilungen kaum die Rede sein.

Ausgeschieden wurden die Kompetenzen über die Art der Delikte und die damit
verknüpfte Höhe der Bussen. Grauzonen waren häufig und führten regelmässig zu
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Abb. 11: Das «ehrsam Gricht» von
Gränichen AG, 1661. Am Kopf der
bernische Landvogt als Vorsitzender

des dörflichen Niedergerichts,
neben ihm der Landschreiber; um
den Rundtisch die Beisässen des

Gerichts (aus: Scheibenriss-Samm-

lung Wyss, 75).

Abb. 12: Urteilsbuch der
Gerichtsherrschaft Wülflingen von 1676 bis

1686, erstellt von den Gerichtsherren

Caspar Meiss und Gottfried
Nüscheler (Foto Staatsarchiv
Zürich. W. Reich).
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Konflikten, da Strafgebühren zu einem Grossteil dem jeweiligen Inhaber der Gerichtsrechte

zukamen und eine Quelle von Einkünften bildeten - Rechtsprechung hing
deshalb eng mit ökonomischen Interessen zusammen.

Im Spätmittelalter befand sich die hohe oder Blutgerichtsbarkeit auf der Zürcher
Landschaft mit wenigen Ausnahmen (zum Beispiel Wülflingen) in der Hand der
Limmatstadt. Für Gerichtsherrschaften waren deshalb «Frevel» sowie «Twing und
Bann» viel entscheidender. Diese umfassten die Rechtsprechung von kleineren
Delikten mit Bussen bis normalerweise neun Pfund, im Spätmittelalter immerhin mehr
als der Monatslohn eines Handwerkers. Die Kompetenzen eines Gerichtsherrn reichten

aber weiter: Zivilgerichtliche und notarielle Aufgaben, Siegelgeld, Kontrollfunktionen

und das Recht, Vorschriften im Gerichtsbezirk zu erlassen, gehörten ebenso dazu
wie die Jagdhoheit über das Kleinwild, Fischerei- und Kirchenrechte, der Anspruch auf
vogteiliche Leistungen (Frondienste), Einfluss auf dörfliche Fragen und die Bewilligung

von ehaften Gewerbebetrieben wie Mühle, Taverne oder Ziegelei. Besass der
Gerichtsherr zusätzlich das grundherrliche Gericht, konnte er mit seiner Strafgewalt
unmittelbar in den dörflichen Alltag und die Flurordnung eingreifen.

Insgesamt vereinigte ein Gerichtsherr in seinen Händen Aufgaben, die aus heutiger
Sicht dem Staatswesen zugesprochen würden, die sich aber früher als privilegierte

65



Bereiche dem Zugriff Zürichs entzogen hatten. Trotz seiner Machtfülle nahm der
Gerichtsherr jedoch in Wahrheit meist nur bescheidenen Einfluss auf die Rechtsprechung.

Er übte zwar den Vorsitz im Gericht aus, war aber an der eigentlichen
Entscheidungsfindung selten beteiligt und delegierte in der Regel die Leitung der

Verhandlungen gegen Entschädigung an einen Vertrauensmann, den Untervogt oder
Amtmann. Oft musste er zudem seine Befugnisse mit anderen Herrschaftsträgern und
mit der Dorfgemeinde teilen - ein enges Netz von Rechten und Verpflichtungen
grenzte den Spielraum aller Beteiligten ein. Diese komplexen Strukturen gingen auf
einen Prozess zurück, der im Hochmittelalter seinen Anfang genommen und zu einer
bis in die Moderne nachwirkenden Zerstückelung von Rechten und Überlagerung von
Kompetenzen geführt hatte.

Wie entstehen Gerichtsherrschaften?

Die Ausbildung von Gerichtsherrschaften oder, um in der Terminologie der Zeit zu
bleiben, von Vogteien hing eng mit einem grundsätzlichen Wandel der Herrschaftsstrukturen

im Übergang vom Hoch- ins Spätmittelalter zusammen, der zu einer

Territorialisierung von Herrschaft führte.7 Bis zu diesem Zeitpunkt beruhte Herrschaft
vor allem auf einem Konglomerat unterschiedlicher Rechte und Ansprüche. Streubesitz

und Eigenleute standen im Vordergrund, die zu einem zentralen Herren- oder
Fronhof, meist dem Kehlhof, gehörten, wo auch die Gerichtstage stattfanden. Solche

regionale Gerichtsorte befanden sich noch im Spätmittelalter beispielsweise in Laufen,
Hegi oder Neerach, die alle Klöstern gehörten und Vögten als Vertretern der
Gotteshäuser unterstanden. In der Öffnung von Hegi etwa werden nicht nur
«Einsassen» (Dorfbewohner), sondern auch Gotteshausleute erwähnt, die «usserthalb
ätters [Etter] sitzend und aber dahin gerichtzwengig sind».8 Der Kehlhof Hegi bildete
damit für die Embracher Eigenleute das Zentrum eines über den eigentlichen Ort
ausgreifenden Gerichtsbezirks.

Ab dem 12. Jahrhundert nahm der lockere Herrschaftsverband von Hofgenossenschaften

allmählich eine flächige Gliederung an, eng verbunden mit einer Neuordnung
der Kulturlandschaft, die im Mittelland mit den drei Schlagworten «Verdorfung»,
«Vergetreidung» und «Verzelgung» zusammengefasst werden kann. Während sich die

Siedlungsstrukturen verdichteten, führte der Übergang zu einer auf Getreide
ausgerichteten Drei-Felder-Wirtschaft mit Zeigen zu einem höheren Organisationsgrad der
bäuerlichen Bevölkerung. Hatte sich die ländliche Wirtschaft bisher vor allem auf die
Herrschaft ausgerichtet, erforderten jetzt neue, produktivere Anbauformen engere
Absprachen innerhalb des Dorfes, das als Organ der gemeinsamen Interessen gegen
innen wie gegen aussen an Bedeutung gewann. Seit dem Spätmittelalter bildete das

Dorf die massgebliche wirtschaftlich-politische Einheit auf lokaler Ebene. «Gemeinden»

entstanden, die den Grad der institutionellen Verfestigung von Siedlung
widerspiegelten und einem neuen Zusammengehörigkeitsgefühl der Bevölkerung Form
gaben.

Der Prozess der «Verdorfung» verband sich mit der Ausbildung neuer Herrschaftsformen.

Die grundherrlichen Abhängigkeiten verdinglichten sich, Geld spielte eine

66



immer wichtigere Rolle, Grund-, Leib- und Gerichtsherrschaft entwickelten sich

auseinander. Das Hofgericht wurde vom Dorfgericht abgelöst; Ortsvogteien entstanden,

die jetzt für einen bestimmten Bezirk Rechte geltend machten. Nicht mehr die

Zugehörigkeit zu einem Herrschaftsverband, sondern zu einem Dorf wurde für die

Rechtsprechung von Bedeutung. Die seit dem 13. Jahrhundert allmählich fassbaren

Ortsvogteien bildeten die herrschaftliche Basis eines Niederadels, der meist im Auftrag
von Klöstern oder hochadligen Landesherren Gerichtsrechte als Lehen ausübte und

auf dieser Grundlage eine lokale Vormachtstellung aufzubauen suchte. Die Durchsetzung

solcher Ansprüche stiess gelegentlich auf den Widerstand von Dorfbewohnern,
aber auch adliger Konkurrenten. Nicht nur waren im Bereich der Rechtsprechung die

Kompetenzen oft unklar. Streitigkeiten entbrannten zudem häufig bei den sich von
einer Ortsvogtei ableitenden Rechten oder bei den (räumlichen) Grenzen. Handgreifliche

Konflikte machten deutlich, dass Entstehung und Verräumlichung von
Dorfgerichten noch im Spätmittelalter keineswegs abgeschlossen waren und zu Fehden

führen konnten. Vor 1414 beispielsweise entstanden zwischen den Burgherren von
Teufen und Freienstein wegen drei oder vier Häusern «stöss und krieg», da beide die

Gerichtsrechte in Rorbas «diesseits der Töss», dem heutigen Freienstein, beanspruchten.

Mit der endgültigen Teilung von Rorbas und der Festigung der Vogtei Freienstein
fand dieser Konflikt ein Ende.9

Vergleichbare Konflikte fanden zu Beginn des 15. Jahrhunderts an verschiedenen

Orten der Zürcher Landschaft statt. 1428 griff Ulrich von Gachnang im Streit um
Gerichtsrechte in Dorf, Henggart und Humlikon gar den Müller seines Konkurrenten
mit «geladner» Armbrust an.10 Solche Auseinandersetzungen waren allerdings stark

von der Präsenz der übergeordneten Landesherrschaft abhängig, die für Ordnung

sorgen und solche Auseinandersetzungen rechtlich beilegen konnte. Spätestens mit der

Verfestigung des Zürcher Stadtstaates schrumpfte der Spielraum des Kleinadels für
allzu eigenmächtige Aktionen; der Zürcher Rat oder Schiedsgerichte entschieden

fortan über Grenzen und Aufgaben von Gerichtsherrschaften, was natürlich dem
städtischen Regiment die willkommene Gelegenheit bot, eigenständige Adlige in die
Schranken zu weisen.

Die ineinander verschränkte Ausbildung von Dorfgemeinden und Ortsvogteien
fand in Offnungen rechtlichen Niederschlag. Offnungen sind Dorfordnungen, die

ursprünglich mündlich überlieferte Rechte und Pflichten der Herrschaft wie der

Untertanen auflisteten. Besondere Erwähnung fanden vor allem die Grenzen des

Gerichtskreises und die Aufgaben des Gerichts. So führt zum Beispiel die Öffnung von
Rorbas von 1406 zuerst den Umfang von Zwing und Bann an, listet die Leistungen der

Gotteshausleute und die Frevelbussen auf, regelt die Tavernengerechtigkeit, das

Schankrecht wie den Holzbann und kommt abschliessend auf die Wegrechte zu

sprechen.11 Bis weit in die Neuzeit hinein bildeten die Offnungen die wichtigste
schriftlich festgehaltene Rechtsgrundlage der Gerichtsherrschaften und verkörperten
wie kaum ein anderes Dokument das Alte Herkommen. Gewöhnlich beruhten sie auf
den gemeinsamen Interessen von Gerichtsherr und Dorfbewohnern; nur selten
versuchten Gerichtsherren, den Untertanen einseitig Regeln aufzuzwingen. 1490 lehnte
sich etwa das Dorf Wiesendangen gegen die 1473 erstellte Meieroffnung auf, da diese

angeblich hinter seinem Rücken, ohne Verkündigung und gegen ihr Altes Herkommen
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Abb. 13: Öffnung von Rorbas von 1406: im
ersten Absatz werden die Grenzen von Twing
und Bann genauer umrissen, anschliessend

folgen Bussen und Leistungen (Foto Staatsarchiv

Zürich, W. Reich).

errichtet worden sei.12 Weit häufiger sind Hinweise, dass solche Ordnungen im

gegenseitigen Einvernehmen erstellt wurden: Dorfbewohner wirkten bei der «Eröffnung»

der einzelnen Artikel mit und gaben ihre Zustimmung.13 Der
Kompromisscharakter von Offnungen fand 1532 in Dachsen seinen vielleicht deutlichsten
Ausdruck: Nachdem wiederholt Streitigkeiten zwischen dem Gerichtsherrn Hans
Wilhelm von Fulach und den Untertanen das dörfliche Klima vergiftet hatten, wurden
die umstrittenen Punkte mit Hilfe des Kyburger Landvogts in einer Öffnung festgehalten

und damit entschärft.14

Die im Spannungsfeld der Ausbildung von Dörfern, Dorfgerichten und Offnungen
entstehenden Gerichtsherrschaften sind das Resultat einer langen Entwicklung. Das

Recht «wuchs» und war damit immer wieder Gegenstand von Verhandlungen. Auf der
Ebene des Dorfes und der Adelsherrschaft hatte sich schliesslich ein rechtlicher
Sonderbereich ausgebildet, der gegenüber der übergeordneten Landesherrschaft
zumindest für lokale Fragen Autonomie beanspruchte. Dieser schrittweise Prozess war
der übliche Vorgang. Es gab allerdings auch den Weg der Privilegierung. Gerichtsbezirke

konnten - was allerdings höchst selten vorkam - durch den Willen einer höheren
Gewalt konstituiert werden, in erster Linie durch den König als oberste Legitimations-
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instanz des Rechts. 1458 erhielt Hans von Goldenberg von Kaiser Friedrich die

Erlaubnis, «ein gemein gericht zu seinem slosse Mörspurg und seiner zugehorunge» zu

machen, dieses in der zum Schloss gehörenden Taverne zu halten und mit seinem

Amtmann und zwölf ehrbaren Männern als Richter und Schöffen zu besetzen. Das

Gericht durfte wie andere Dorfgerichte um Geldschulden und andere gemeine

Sprüche, Klagen, Handlungen und Frevel richten - ausser um Sachen, die Leib und

Halsgericht betrafen.15 Der Adlige hatte sich diese ungewöhnliche Gnade damit
verdient, dass er Friedrich zur Krönung nach Rom begleitete.

Die beiden Fragen nach Entstehung und Kompetenzen lassen den äusseren

Charakter von Gerichtsherrschaften präziser erfassen. Der Begriff der «Gerichte» ist

namengebend und prägt die Wahrnehmung, ohne jedoch der vielschichtigen Realität
von Gerichtsherrschaften zu entsprechen. Diese umfasste in ihrer charakteristischen

Ausprägung weit mehr Aufgaben als die Rechtsprechung. Der Name
«Gerichtsherrschaft» verstand sich als Sammelbezeichnung. Darauf weisen auch die Quellen hin,
die in gelegentlich umständlicher Auflistung die unterschiedlichen Rechte zu umreis-

sen suchen. So erwarb 1435 Konrad Meyer von Knonau «die vogtye ze Var ze Winingen
ze obern und ze nidern Enstringen und ze Geroltschwil mit gerichten twingen mit
bännen mit allen nutzen mit aller rechtung fryheit und ehaffti so darzuo gehört».16

Gerichte, Banngewalt, Zinsen und Gerechtsame bildeten unter dem Sammelbegriff der

Vogtei eine komplexe Einheit. Noch deutlicher wird die Verknüpfung unterschiedlicher

Rechte in einer Klage des Gerichtsherrn von Teufen. Hans Meiss machte 1605

geltend, dass zum Schloss Teufen als kyburgische Lehen die niederen Gerichte über
Leute und Gut gehörten, mit Twing und Bann und um die Frevel bis an das Blut, ebenso

die Fischenzen in der Töss und das Jagen von Füchsen, Hasen und anderem Kleinwild,
während die Hölzer im Irchel und andere Güter sein persönliches Eigentum seien.17

Grundbesitz, Gerichtsrechte, Fischenzen und das Jagdprivileg ergänzten sich zu einem

Herrschaftskomplex, das erst dem Phänomen einer Gerichtsherrschaft gerecht wird.
Nur von den Einkünften aus dem Gericht lebte kein Adliger. Hatte sich die zürcherische

Forschung bis anhin vor allem mit den rechtlichen Grundlagen von adligen
Gerichtsherrschaften beschäftigt, stiessen die ökonomischen Strukturen weitgehend
auf geringes Interesse.

Auf welchen wirtschaftlichen Grundlagen beruhten Gerichtsherrschaften?

Der Besitz einer Gerichtsherrschaft hing mit höchst vielfältigen Einkünften zusammen,

deren Erfassung und Gewichtung bisweilen schwer fällt. Zum einen waren
Gerichtsherrschaften unterschiedlich gross und mit verschiedenen Rechten verknüpft,
zum anderen wurden solche Herrschaften nicht nur aus ökonomischen Überlegungen
heraus erworben. Die allzu häufige Festschreibung der Gerichtsherren allein auf den

Besitz von Gerichtsrechten, das bescheidene Interesse der Forschung an einer

Wirtschaftsgeschichte des spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Adels und die schwierige
Überlieferungssituation führten dazu, dass die wirtschaftlichen Grundlagen von
Gerichtsherrschaften kaum bekannt sind. Darauf ist wohl auch das statische Bild
zurückzuführen, das oft auf Gerichtsherrschaften projiziert wird. Diese erscheinen als
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erratische Gebilde in der Landschaft, als überholte Relikte des Mittelalters mit
festgeschriebener Form. Wie wenig diese Vorstellungen mit der tatsächlichen Entwicklung

von Gerichtsherrschaften zu tun hat, zeigt sich an verschiedenen Herrschaften, die

einem ständigen Wandel unterworfen waren, erst im Übergang zur frühen Neuzeit
aufblühten und im Verlauf des 16. Jahrhunderts zum Teil beträchtliche Ausmasse

annehmen konnten. Eines der auffallendsten Beispiele stellt zweifellos die Herrschaft
Hegi dar.18

Der Burgturm von Hegi, erbaut um 1200 durch die Herren von Hegi, rückte erst im
15. Jahrhundert allmählich in den Mittelpunkt einer Herrschaft, die allerdings weit
zerstreuten Besitz und erst ab 1404 auch (bescheidene) Vogteirechte umfasste. Ein
erster grösserer Einschnitt erfolgte um 1460, als die Burg über Heirat an die Familie

von Hohenlandenberg überging und zu einer repräsentativen Schlossanlage ausgebaut
wurde. Mit dem Erwerb der Vogteien Wiesendangen und Zünikon sowie von Zehnt-
und Grundrechten weiteten die Hohenlandenberger ihre Macht aus; nördlich der Burg
entstand ein weitgehend geschlossenes Gebiet von drei Ortschaften mit Niedergericht,
Zehnt und Zinsen. Eine neue Perspektive öffnete sich ab 1520, als die Herrschaft Hegi
als Erbe an die bekannte Familie von Hallwil gelangte. Diese vermochte nicht nur 1531

die Vogtei in Hegi, die bisher nicht zur Burg gehört hatte, sondern 1569 auch in
Oberwinterthur zu gewinnen. So entstand innerhalb eines Jahrhunderts aus einem

zersplitterten und unbedeutenden Güterkomplex eine der grössten und bedeutendsten
Gerichtsherrschaften der Zürcher Landschaft, die mehrere Dörfer und zwei

Kirchgemeinden umfasste, ein veritabler Staat im Staat.

Die ungewöhnlichen Vorgänge in Hegi bildeten keinen Einzelfall.
Gerichtsherrschaften des Landadels waren zweifellos anpassungsfähigere und flexiblere Gebilde,

als das Urteil der Nachwelt gelegentlich vermuten lässt. Die angeblichen Relikte
der Vergangenheit erlebten, dank eines Konzentrations- und Expansionsprozesses
innerhalb der Adelslandschaft, zum Teil einen erstaunlichen Aufschwung. So reichten
die Wurzeln der sich ab 1600 im Besitz der Zürcher Familie Meiss befindlichen
Herrschaft Teufen ins Spätmittelalter zurück. Der aus Frauenfeld stammende Hans
Heinrich zum Thor, Nachkomme eines habsburgischen Ministerialengeschlechts,
erwarb um 1460 die Burg Schollenberg (bei Flaach) mit der Vogtei über Berg und kurze
Zeit später die Herrschaft Teufen sowie Zehntrechte in Dorf. Seine Söhne rundeten
den Besitz mit dem Erwerb von Turm und Dorf Freienstein ab, so dass gegen Ende des

15. Jahrhunderts eine umfangreiche Herrschaft entstand, die den westlichen Teil des

Irchels mit vier Ortschaften und drei Burgen umfasste und die - geteilt in zwei
Herrschaften - bis 1798 Bestand hatte.19 Woher die Mittel für diese rasche Expansion
stammten, die immerhin mehrere 1000 Gulden verschlang, ist leider rätselhaft.
Tatsache ist aber, dass einzelne Adelsfamilien um 1500 über einen erstaunlichen
finanziellen Rückhalt verfügten.20 Bei Hans Steiner, der 1524 die Herrschaft Pfungen,
1528 Wülflingen und 1530 den Beerenberg mit dem säkularisierten Kloster für
insgesamt über lO'OOO Gulden kaufte, stellt sich diese Frage weniger. Als vermögender
Müller zählte er im zugerischen Cham zur ländlichen Oberschicht, ehe ihn reformatorische

Umwälzungen und wohl auch der Wunsch nach sozialem Aufstieg zur «Auswanderung»

bewogen. Mit Steiner tritt erstmals ein Vertreter jener Schicht von
bürgerlichgewerblichen Personen auf, die mit dem Erwerb von Herrschaften in die Fussstapfen
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des Adels zu treten suchten. Steiner zählte zu den besonders erfolgreichen Aufsteigern,
übte er doch als Vogt von Wülflingen als einer der wenigen Gerichtsherren überhaupt
die Blutgerichtsbarkeit aus. Sein Alltag verlief allerdings weit profaner, als die

symbolträchtige Stellung erahnen lässt. Der Zürcher Chronist Johannes Stumpf
schildert nämlich die Steiner als Gerichtsherren, die «darnebend arbeitend wie andere
landleüt und die güter bauwend».21 Gerichtsherrschaften waren also eng mit Gutsbetrieben

verknüpft. Was aber lässt sich über die wirtschaftlichen Grundlagen aussagen?
Die drei Beispiele Hegi, Teufen und Pfungen zählen zu den vergleichsweise gut

dokumentierten Fällen einer insgesamt eher lückenhaften, bisher allerdings noch nie

systematisch zusammengetragenen Überlieferung. Aufschluss über die Besitzstrukturen
erlauben vor allem Erbregelungen, Verkäufe und Liquidationen - im Zürcher Raum
eher seltene Ereignisse -, während genauere Auflistungen der Einkünfte in
Herrschaftsurbarien weitgehend zu fehlen scheinen. Die vorhandenen Schriftstücke geben
aber doch, bei aller Vorsicht den Quellen gegenüber, teilweise Einblick in die
ökonomischen Grundlagen von Herrschaften respektive in die Bedeutung einzelner
Rechte und Güter (Tab. 1).

Der Vergleich der drei Herrschaften macht trotz des grossen zeitlichen
Unterschieds deutlich, wie verhältnismässig gering die Gerichtsrechte für die ökonomische
Substanz einer Gerichtsherrschaft einzustufen sind - ein Befund, der auch mit Hilfe
anderer Beispiele erhärtet werden kann.22 Der wirtschaftliche Rückhalt lag weit

häufiger beim Grundbesitz oder bei Zinsen und Gülten, nur selten, wie bei den Herren
von Hegi oder Landenberg, zeigte sich eine Bevorzugung des Kapitalmarktes. Angesichts

der enormen Unterschiede der Herrschaften, die sich nicht unbedingt im

Kaufpreis widerspiegelten, und der Tatsache, dass zahlreiche Rechte sich kaum
beziffern lassen, muss aber insgesamt von einer grossen Individualität jeder Herrschaft

ausgegangen werden. Diese war das Resultat der Herrschaftsbildung, hing aber auch

mit den jeweiligen Präferenzen der Besitzer zusammen, die mit mehr oder weniger
Interesse, Phantasie, Geschicklichkeit oder Glück ihre Herrschaft verwalteten. Nur die

wenigsten Gerichtsherren waren in der Lage, vom Ertrag ihres Vermögens zu leben
und das «idyllische» Landleben als standesgemässe Beschäftigung zu geniessen. Die

Tab. 1: Besitzstruktur von Herrschaften (nach Wert, in Prozent)

Hegi 1493 Pfungen 1566 Teufen 1800/38

Burg mit Burggut 10 5 20

Grundbesitz 14 70 73

Zinsen und Gülten 56 20

Gerichte - 5 7

Zehnten 20 7

Grundlagen für diese (lückenhafte) Rekonstruktion bilden für Hegi: Niederhäuser, Sennhauser
und Tiziani (wie Anm. 18), 212 (Fussnote 14); Pfungen: Steiner und Bont (wie Anm. 21), 138 f.;
Teufen: Edwin Dünki: Ein Stück Teufener Vergangenheit (Typoskript), Teufen 2001, und
Dändliker (wie Anm. 9), 83.
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Tab. 2: Besitzstruktur von Gerichtsherrschaften (nach Umfang)

Laufen 1544 Hegi 1587 Elgg 1590

Grundbesitz: Höfe 3 2 9

Acker 6,5 ha 3,5 ha 140 ha

Wiese 3 ha 1,5 ha 31 ha

Reben 5 ha 3,5 ha 6 ha

Holz 20 ha 22 ha 72 ha

Trotte 2 1 1

(Wasser) Fischenz - 6 Weiher
Grundzinsen und
Kernen mind. 3800 1 6700 1 mind. 20'000 1

Vogtkernen Hafer 17001 15'000 1

Geld Sgl 166 gl 230 gl
Zehntrechte 2 3 1

Gerichtsrechte 5 Orte 5 Orte 1 Städtchen
Eigenleute mind. 70 rund 200

Banngewerbe 2 Mühlen 2 Tavernen 3 Mühlen,
1 Ziegelei

(ha Hektaren; I Liter; gl Gulden)

Grundlage der Tabelle: Laufen: StAZ C I 2082; Hegi:StAZH.C III 10, Nr. 130;Elgg: Hauser (wie
Anm. 32), 198 f.

Mehrheit war vielmehr von einer genügenden Rendite abhängig oder betrachtete eine

Herrschaft als Kapitalanlage. Der aus dem Bodenseeraum stammende Kaufmann
Rudolf Mötteli beispielsweise kaufte mit Blick auf den stadtzürcherischen Markt vor
1460 die Burg Alt-Regensberg und liess für mehrere tausend Gulden Fischteiche
errichten und die vernachlässigten landwirtschaftlichen Güter instand stellen. An den
Gerichtsrechten kaum interessiert, setzte der kalkulierende Geschäftsmann bewusst

auf das wirtschaftliche Potential, ohne damit aber Erfolg zu haben.23

Nicht alle verfügten jedoch über das nötige Kleingeld, andere waren in
Dorfstrukturen eingebunden oder mussten sich mit einer bescheidenen Herrschaftsgrundlage

zufrieden geben. Wieder andere, die mehrere Herrschaften besassen oder

primär in einer Stadt lebten, delegierten die Verwaltung an einen Amtmann und
kümmerten sich kaum um die Tagesgeschäfte. So betrauten die Herren von Hallwil um
1530 einen Winterthurer Bürger mit der Wahrnehmung ihrer beträchtlichen
gerichtsherrlichen Rechte in Hegi und übergaben Burg und Burggut einem Verwalter.2"1 Die
ökonomischen und rechtlichen Bedingungen waren zwar höchst unterschiedlich,
Einkünfte aus der Landwirtschaft spielten jedoch bei allen Herrschaften eine wichtige
Rolle. Dies geht aus Handänderungen hervor, die vor allem Grundstücke detailliert
auflisteten, andere Rechte und Einkünfte hingegen nur summarisch anführten.

Angesichts der zunehmenden Zerstückelung des bäuerlichen Besitzes in der frühen
Neuzeit - gegen Ende des 18. Jahrhunderts besass ein Vollbauer rund 6 Hektaren
Acker- und 1,5 Hektaren Wiesland - gewinnt die in Tab. 2 ablesbare Grösse adliger
Eigenwirtschaft etwa in Elgg deutlichere Konturen. Gerichtsherrschaften waren
gleichzeitig, oder vor allem, Gutsherrschaften. An der Struktur des Grundbesitzes
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